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Wenn es um Ihre Zähne geht: Sprechen Sie 
Ihre Zahnärztin oder Ihren Zahnarzt an. Sie 
werden Ihnen die beste Lösung für Ihre Zähne 
erläutern. Und wenn Sie Fragen zur Abrech-
nung haben, dann wenden Sie sich an die für 
Ihren Wohnort zuständige Bezirkszahnärzte-
kammer oder die Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg. 
 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart 
Tel.: 0711/228 45-0 
Fax: 0711/228 45-40 
E-Mail: info@lzk-bw.de 
Internet: www.lzk-bw.de 
 
Bezirkszahnärztekammer Freiburg 
Merzhauser Str. 114-116, 79100 Freiburg 
Tel.: 0761/4506-0 
Fax: 0761/4506-400 
 
Bezirkszahnärztekammer Karlsruhe 
Joseph-Meyer-Str. 8-10, 68167 Mannheim 
Tel.: 0621/380 00-0 
Fax: 0621/380 00-170 
 
Bezirkszahnärztekammer Stuttgart 
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart 
Tel.: 0711/7877-0 
Fax: 0711/7877-238 
 
Bezirkszahnärztekammer Tübingen 
Bismarckstr. 96, 72072 Tübingen 
Tel.: 07071/911-0 
Fax: 07071/911-209 

 
 

Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

Allgemeines zur 
Gebührenberechnung 



 

Gebührenordnung für Zahnärzte 
 
Das zahnärztliche Honorar für Privatpatienten 
richtet sich grundsätzlich nach der amtlichen 
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) vom 
22.10.1987. 
 
Die Vergütung des Zahnarztes bemisst sich 
nach dem Einfachen bis Dreieinhalbfachen 
Satz des Gebührenverzeichnisses der GOZ; 
ausschlaggebend für die nach billigem Er-
messen festzusetzenden Gebühren sind die 
Schwierigkeiten und der Zeitaufwand der ein-
zelnen Leistungen sowie die besonderen Um-
stände (auch verfahrensbezogene Umstände) 
bei der Ausführung. Überschreitet die Gebühr 
den 2,3fachen Satz, begründet dies der Zahn-
arzt in seiner Rechnung. Darüber hinaus sind 
Honorarvereinbarungen nach § 2 Abs. 1 GOZ 
möglich. 
 
Neben der Vergütung für die zahnärztliche
Leistung können Material- und Laborkosten
anfallen; sie liegen im Einzelfall in beträcht-
licher Höhe. Der Zahnarzt muss sie den zahn-
technischen Labors bezahlen. Gege-
benenfalls erhalten Sie vor der Behandlung 
auf Wunsch von Ihrem Zahnarzt einen schrift-
lichen Heil- und Kostenplan. 

Erstattungsansprüche des Patienten 
 
Es ist nicht Aufgabe des Zahnarztes (Ober-
landesgericht Köln, Az: 7 U 50/85), Patienten 
dahingehend zu beraten, inwieweit die Auf-
wendungen für Zahnbehandlung bei Privat-
versicherung oder Beihilfestelle erstattungs-
fähig sind, insbesondere weil die einzelnen 
Versicherungsverträge und Beihilfevorschrif-
ten erheblich differieren. Soweit nicht anders 
vereinbart, bewegt sich die Liquidation im 
Rahmen der amtlichen Gebührenordnung.
Die Entscheidung zur notwendigen Behand-
lung muss unabhängig von der Erstattung
eines Kostenträgers sein. 
 
Beihilfe 
 
Die Beihilfevorschriften regeln die Erstat-
tungsansprüche des Beihilfeberechtigten ge-
genüber seinem Dienstherrn. Beihilfen im 
Sinne der Beihilfevorschriften sind Geldzu-
wendungen eines öffentlich- rechtlichen 
Dienstherrn, die dieser in Erfüllung seiner 
Fürsorgepflicht an einen bestimmten Perso-
nenkreis zum Teilausgleich der in Krankheits-, 
Geburts- und Todesfällen entstehenden Kos-
ten gewährt. Das bedeutet, dass der Zahnarzt 
auf keinen Fall - wie oft erwartet und biswei-
len sogar verlangt - seine Liquidation so ge-
stalten muss, dass der beihilfeberechtigte
Privatpatient letztlich Anspruch auf voll-
ständigen Ersatz aller seiner Auslagen für 
Zahnbehandlungen hat. 

Zahlungsanspruch 
 
Mit der Erstellung der Liquidation nach
§ 10 GOZ - und nicht erst nach Abwicklung
des Kostenerstattungsverfahrens mit Ihrer
Privatversicherung oder Ihrer Beihilfestelle 
– ist die Honorarforderung Ihres Zahn-
arztes fällig. Für seine Auslagen an den 
Zahntechniker darf der Zahnarzt eine 
Akonto-Zahlung in Höhe der im Heil- und 
Kostenplan ausgewiesenen Material- und 
Laborkosten verlangen. 
 
 

Ihre Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sehr geehrte Patientin! 
Sehr geehrter Patient! 
 


